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Rc/ko

Informationen für Umweltgutachter und Inhaber von Fachkenntnisbescheinigungen 1/2003


Sehr geehrte Damen und Herren

,

aus gegebenem Anlass möchten wir auf wichtige Veränderungen des am 21.08.2002 in Kraft getretenen neuen Umweltauditgesetzes hinweisen (Gesetz zur Änderung des Umweltauditgesetzes vom 16. August 2002; Neufassung BGBl I vom 10. September 2002, S. 3490 ff.). Dieses enthält Neuerungen, die insbesondere die Ausübung der Tätigkeit als Inhaber von Fachkenntnisbescheinigungen bzw. die Zusammenarbeit mit diesen betreffen.

Zu den wichtigen Veränderungen zählen:

1. Die Ausübung der Tätigkeit als Inhaber von Fachkenntnisbescheinigungen ist grundsätzlich nur noch im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses mit einem Umweltgutachter oder einer Umweltgutachterorganisation möglich (§ 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b und § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b UAG).

2. Ausnahmsweise ist während einer Übergangszeit bis zum 31.07.2006 eine freiberufliche Fallkooperation von Fachkenntnisbescheinigungsinhabern mit einem(r) Umweltgutachter/Umweltgutachterorganisation unter der Voraussetzung weiterhin zulässig 
(§ 33 Abs. 1 Satz 3 UAG), dass die entsprechenden Begutachtungsverträge bereits vor dem 21. August 2002 abgeschlossenen wurden.

Am 11. September 2002 ist ferner die neue UAG-Gebührenverordnung in Kraft getreten (BGBl I vom 10. September 2002, S. 3503 ff.). Diese sieht u.a. eine Ermäßigung der Grundgebühr für die Regelaufsicht für Inhaber von Fachkenntnisbescheinigungen vor. Nach § 1 Abs. 1 i.V.m. Nr. 11 a) des Gebührenverzeichnisses beträgt die Gebühr für die Regelaufsicht für jede Person, die am 21.08.2002 Inhaber einer Fachkenntnisbescheinigung war, bis zum 31.07.2006 20,-- Euro je angefangenem Aufsichtsmonat, für jeden sonstigen Fachkenntnisbescheinigungsinhaber, jeden Umweltgutachter und jede Umweltgutachterorganisation 45,-- Euro.

Dies bedeutet für nach dem 21.08.2002 erteilte Fachkenntnisbescheinigungen sowie ab dem 01.08.2006 für alle Inhaber von Fachkenntnisbescheinigungen eine Grundgebühr für die Regelaufsicht von 45,-- Euro je angefangenem Aufsichtsmonat.

Die Zulassungsstelle wird die laufenden Regelaufsichtsverfahren von Fachkenntnisbescheinigungsinhabern auf Basis der Neuregelung zum Abschluss bringen.

Gemäß § 15 Abs. 1 UAG i.V.m. Anhang V 5.3 - 5.6 der Verordnung (EG) Nr. 761/2001 bzw. Anhang III Abschnitt A Nr. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 sind auch Fachkenntnisbescheinigungsinhaber regelmäßig, mindestens aber alle 24 Monate bzw. alle 36 Monate dahin zu überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Fachkenntnisbescheinigung nach § 8 UAG weiterhin vorliegen. Gemäß § 8 UAG müssen Inhaber von Fachkenntnisbescheinigungen die Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit entsprechend den §§ 5 und 6 UAG sowie die Fachkundeanforderungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 und 3, § 7 Abs. 2 Nr. 2 UAG erfüllen. Weiterhin muss nach dem Wortlaut des § 15 Abs. 1 UAG auch für Fachkenntnisbescheinigungsinhaber eine Überprüfung der Qualität der vorgenommenen Begutachtungen erfolgen. Die gesetzlich vorgesehene Überprüfung durch die Zulassungsstelle bezieht sich daher auf die Qualität durchgeführter Begutachtungsverfahren und die Feststellung, ob die erforderliche Unabhängigkeit sowie Zuverlässigkeit noch besteht und die Fortbildungspflicht erfüllt wurde. Die zuletzt genannten Kriterien sind unabhängig von durchgeführten Begutachtungsverfahren zu beurteilen. Ihre Überprüfung kann deshalb nicht entfallen. Auch ein Ruhenlassen der Fachkenntnisbescheinigung ist genauso wie bei Umweltgutachtern aus diesen Gründen nicht möglich.

Von einer Überwachung kann gegebenenfalls dann abgesehen werden, wenn Umweltgutachter/Fachkenntnisbescheinigungsinhaber die Rückgabe der Zulassung/der Fachkenntnisbescheinigung erklären und in dem betroffenen Überwachungszeitraum keine Begutachtungsverfahren durchgeführt haben. In diesem Falle würde auch eine Gebührenerhebung, insbesondere hinsichtlich der Grundgebühr, entfallen. Erforderlich ist hierfür allerdings die ausdrückliche, schriftliche Bestätigung, im Überwachungszeitraum keine Verfahren durchgeführt zu haben und in Zukunft keine durchzuführen sowie die Erklärung der Rückgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

Sofern von der Zulassung/Fachkenntnisbescheinigung Gebrauch gemacht wurde, ist allerdings auch im Falle der Rückgabe eine aufsichtliche Überwachung durchzuführen. Denn die Entlassung aus der Aufsicht durch Erklärung der Rückgabe der Zulassung/Fachkenntnisbescheinigung wirkt nur ex nunc und lässt die Beaufsichtigung der Tätigkeit, solange sie ausgeführt wurde, unberührt. Festgestellte Pflichtverstöße können zwar nicht mehr zum Widerruf der Zulassung/Bescheinigung führen, aber Grundlage für die Unterrichtung der Registrierungsstelle und gegebenenfalls für die Verhängung von Bußgeldern sein.

Mit freundlichen Grüßen

DAU GmbH

Dr. Racke

